
Einkauf 

Zu § 25 HmbStVollzG 
§ 25 HmbJStVollzG 

§ 18 HmbUVollzG 
§ 76 HmbUVollzG 

AV der Behörde für Justiz und Gleichstellung Nr. 51/2014 vom 2. September 2014 
(Az. 4400/73) 

1. Freigabe von Eigengeld für den Regeleinkauf 

1. Sind die Voraussetzungen des § 48 Absatz 3 HmbStVollzG bzw. § 48 Absatz 3 
HmbJStVollzG erfüllt, wird den Gefangenen gestattet, bis zum zehnfachen Tagessatz 
der Eckvergütung vom freien Eigengeld für den Regeleinkauf zu verwenden. 

2. Die Anstaltsleitung kann im ersten Monat der Aufnahme die Inanspruchnahme von 
Eigengeld (§ 48 Absatz 2 Satz 3 HmbStVollzG bzw.§ 48 Absatz 2 Satz 3 
HmbJStVollzG) für einen Zugangseinkauf bis zur Höhe des zehnfachen Tagessatzes 
der Eckvergütung gestatten. 

11. Allgemeine Bestimmungen für den Zusatzeinkauf 

1. Bei Strafgefangenen richtet sich der Gewährungszeitraum für Zusatzeinkäufe nach 
dem Vollstreckungsjahr. Bei Untersuchungsgefangenen beginnt der 
Gewährungszeitraum für Zusatzeinkäufe mit der Inhaftierung. 

2. Für den Zusatzeinkauf darf ein Betrag bis zum zwölffachen Tagessatz der 
Eckvergütung aus freiem oder nach§ 48 Absatz 4 HmbStVollzG, § 48 Absatz 4 
HmbJStVollzG oder§ 31 Absatz 2 Nummer 1 HmbUVollzG zweckgebundenem 
Eigengeld verwendet werden. 

III. Zusatzeinkauf für 
Jugendstrafgefangene und junge Untersuchungsgefangene 

Erhalten Gefangene keine oder weniger als die gemäß § 33 Absatz 1 HmbJStVollzG oder 
§ 78 Absatz 7 HmbUVollzG erlaubten Pakete mit Nahrungs- und Genussmitteln, so dürfen 
sie gemäß § 25 Absatz 2 HmbJStVollzG bzw. § 18 Absatz 2 HmbUVollzG zusätzlich 
einkaufen. Die Anzahl der zusätzlichen Einkäufe entspricht der Anzahl der gemäß§ 33 
Absatz 1 HmbJStVollzG bzw. § 78 Absatz 7 HmbUVollzG erlaubten Pakete abzüglich der 
ggf. erhaltenen Pakete. 

IV. Inkrafttreten 

Diese Allgemeine Verfügung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. Sie ersetzt die AV Nr. 
23/2009 vom 2. September 2009 (Az. 4400/14) zu§ 25 HmbStVollzG, die AV Nr. 
64/2009 vom 2. September 2009 (Az. 4400/14) zu§ 25 HmbJStVollzG, die AV Nr. 13/2010 
vom 20. Januar 2010 (Az. 4420-008.01) zu § 18 HmbUVollzG und die AV Nr. 175/2009 vom 
22. Dezember 2009 (Az. 4420-010.05) zu§ 76 HmbUVollzG. 

gez. 
Datum: 2. September 2014 


